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Händen geschriebene Sammlung dieser Art zu veranstalten, und die

ganze Anlage des Werkes scheint etwas für genannten Zweck sehr

Passendes zu versprechen, das nicht bloß den bündnerschen, sondern

auch den übrige» Schule» der Schweiz die trefflichsten Dienste
leisten kaun.

— L. Sonntags d. 20 Nov. 1836 wurde das ncucrbaute Pfrund-
und SchulhauS in M litten, einer kleinen hoch - und abgelegen
Berggemeinde in Domleschg feierlich eingeweiht. Die Schulstube ist 26

Schuh lang, 18 Schuh breit, hell und für die Schule und Abhaltung

von Kinderlehren ganz zweckmäßig eingerichtet. Diese arme
Gemeinde machte Anstrengungen für Verbesserung ihres Schulwesens,
die aller Beachtung würdig sind. Sie verlängerte auch noch die

Schulzeit um 1^ Monate und erhöhte den Schnlfond um ein paar
hundert Gulden, so daß von keinen Schülern, weder Bürgers- noch

Beisassenkindcrn mehr ein Schulgeld gefordert werden muß. Der
Echulverein sand diese Anstrengungen so beachtenSwürdig, daß er

dieser Gemeinde ein Prämium von >60 st. zuerkannte.

— v. In der Gemeinde A. in Graubünden cpistirt vielleicht der

zahlreichste Schulrath, den es gibt. Bis vor wenigen Iahren wußte
man daselbst von einer Ortsschulbehöde nicht«. Ein junger thätiger
Geistlicher, der dahin versetzt wurde, wollte Ordnung schassen und
eine Behörde für Leitung und Beaufsichtigung der Schule ins Leben

rufen, sand aber in den heillosen Parteiungen, welche in der
Gemeinde herrschten, ein unübersteiglichcS Hinderniß. Sein Nachfolger
verfolgte den gleichen Zweck, fand aber, daß durch einen bloß einseitig

gewählten, oder auch aus den Häuptern der dominirenden Parteien
zusammengesetzten Schulrath wenig Ersprießliches für Förderung deck

Schulwesens crzweckt werden könnte. Er kam daher auf den Einfall,

die ganze Gemeinde zum Schulrath zu bestimmen, und

seither geht es daselbst ganz gut mit dem Schulwesen.

Kant. Solothurn. An der Fortsetzung des im ersten Hefte
dieser Blätter gegebenen Berichte« bisher gehindert, knüpfe ich den

Faden dort an.

Im Schuljahre 1834—36 zählte der Kanton auf tZ0 politische
Gemeinden mit 69122 Einwohnern 98 >6 Anfangs- und 876 Fort-
setzungsschüler in 140 Schule», von welchen 10 aus die Stadt Solothurn

und 4 auf Ölten kommen. Es gibt also noch 21 Gemeinden,
die keine eigene Schule besitzen, weil sie die gesetzliche Anzahl von
40 schulpflichtigen Kindern nicht haben die aber ihre Kinder
einstweilen in eine Nächstliegende Schule schicken müssen. In diesem Jähre
erzeigten sich, z» halben Tagen berechnet, 4Z210 begründete und 41206

unbegründete Echulabwesenheiren. Die Lehrer der Landschulen erhalten

den für die Wimerschule (vom >stenWintermo»at bisOstern wöchentlich

wenigsten» 30 Stunden) und die Sommerschulc (wöchentlich



55

wenigstens 6 Stunden) gcsetzliel> bestimmten Gehalt von 150 Fr.
nebst freier Wohnung und Beholzung; 5 Lehrer erhalten mehr, 1Z

über bis jetzt noch weniger, weil der Schnlsond in mehreren Gemeinden

noch nicht vollzählig ist; das Minimum des Gehaltes soll sobald

möglich auf 200 Fr. steigen. Die Größe des Schulsouds für den

ganzen Kanton ist gesetzlich aus 820052 Fr bestimmt, belaust sich

jedoch erst auf 656685 Fr. — Sekundärschulen bestehen bloß in Solo»

thurn. Ölten und Schonenwerd. Arbeitsschulen sur Mädchen, die

bisher nur freiwillige Unternehmungen von Einzelnen oder Gemeinden

waren und setzt uoeb sind, zählt der Kanton 28 mit ungefähr 60»

Schülerinnen.

Im Laufe dieses Jahres verordnete die ErziehnngSkommission, um

gehörige Ordnung einzuführen und deutlichere Einsicht in daSSelnil-
wesen z» erhalten, folgende Normen zu Schulrodeln und Schul»
tabellen:

1) Rodel über Schulpflichtigkeit, in welchem für jedes Kind die

Iahrzahl des Anfangs und des Endes der Schulpflichtigkeit, des

Schul - Ein - uiF Austrittes, so wie die Veranlassung des verspäteten

Ein- oder zu frühen Austrittes angegeben wird.

2) Kontrolle über die begründeten und unbegründeten Schulabwe'
senheiten.

2) Rodel über den jährlichen Fortgang in jedem einzelnen Fache und
lit allen Lehrgegenständen.

Diese Z Rodel wurden lilhographirt jedem Lehrer zugestellt, so

daß er alles Allgemeine vorfindet und nur das besondere aufzuzeichnen

hat.

5) Tabellen zu den Berichten der Herren Inspektoren, in welchen

hinsichtlich jeder einzelnen Schnlgemcindc aufzunehmen ist:
». Die Anzahl der schulpflichtigen Kinder: Knaben, Mädchen,

Bürger- und Ansasscnkinder;
ll. die Anzahl der wöchentlichen Schultage und täglichen Schul¬

stunden sowohl im Sommer als im Winter, so wie die begründeten

und unbegründeten Schulabwesenhcitcn;

c. die Lehrgegensiände und Fortschritte in allen Klassen der

Anfangs-, FortsehnngS- und Arbeitsschule;
6. Bezeichnung des Lchrcrpersonals, dessen Alter, Fähigkeiten,

Fleiß und Versahren, besuchte Lehrkurse, Besoldung;
Beschreibung der Schnllokale, der Lchrerwvhnnng, der Bc-
holzungsweisc, Instand der Schulgeräthschaftcn, Anschaffnngö-
weise der Lehrmittel;

s. Bestand und AeufnnngSqucllen dcS SchnlsondS;
x. allgemeine Bemerkungen.
Ans diesen Tabellen hat dann alljährlich jede Bczirksschnltom-

mission eine tabellarische Uebersicht des allseitigen JustandeS ihrer
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Schulen mit beliebigen Bemerkungen und Anträgen an die ErziehungS-
konimissio» des Kantons einzureichen.

Im gleichen Jahre bcschrentte Herr Oberlehrer die Schulen mit
„einem sprachlchrlichen Lesebuch" in 2 Bändchen und mit „einem
Leitfaden für den ersten Unterricht in der deutschen Sprachlehre," Es
sei'mir erlaubt, diese Lehrbücher, die nun in allen Schulen unsers
Kantons gesetzlich eingeführt sind, zu allgemeinerer Kenntnis? zu bringen,

um, was den, Verfasser sowohl als dein Einsender Dieses gleich
erwünscht ist, dadurch auch anderwärts Gutes anzuregen oder begründete

Rügen hervorzurufen. — Das erste Bändchen des sprachlehrlichen
Lesebuchs, bestimmt für die unterste Schülerabthcilung, scheint mir
weitaus das gclnngcnstc und darf gewiß zu den besten gezählt werden,
was aus einer kurzen Beschreibung des darin befolgten Ganges leicht
ersichtlich wird. Es beginnt nach den Regeln der Lautlehre
Tab. t, mit Aufstellung der einfachen Selbstlaute und Verbindung

derselben mit vorgesetzten einfachen Mitlauten nach ihrer Verwandtschaft.

Tab. 2. steht der Selbstlaut in Mitte zweier.einfacher Mitlaute
z.B. „rad;"

Tab. Z. zwei Mitlaute ain Ende „ ast " ;
Tab. st Doppellaute „beil";
Tab. Z. zwei Mitlaute am Anfange und am Ende, „blut, brand";
Tab. 6. Dehnung und Schärfnng der Sylben, „stahl, „stall";
Tab. 7. beginnen zwcisylbige Worter mit den Nachsylben e, er, el, en

„weise, fenster" re ;
Tab 8. die Umlaute, Namenwörter*) in Ein- und Mehrzahl, „vatcr,

vätcr". Bis hiehcr lernen die Kinder nebst Gesagtem bloß Namen-
wörter kennen; nun folgen:

Tab. S. ein- und zweisylbige Eigenschaftswörter, „ süß, sauer, leicht,
' schwer" ;

Tab. lo und 11. Zeitwörter mit der Nachsylbe cn;
Tab. 12. mir den Nachsylben er» und cln, „ackern, hageln";
^.ab. 13 und ist. werden alle fernern Nachsylben ausgeführt, und zwar

aufTab. 13 àe, die vorzüglich zur Bildung von Naincnwörtern, w>e
drangsal, deichst, aufTab. ist jene, welche zur Bildung von Eigen-
schaftS-, Mittel-Wörtern u. f. w., wie „langsam, glühend,
fünfzig" — dienen;

Tab. dreijylbigc Wörter und zwar Namenwörtcr mit großen
Anfangsbuchstaben dem Alphabete nach geordnet, der kleine Buchstabe

») ^leser AuSeruck ist wohl nicht gut gewählt; denn jedes Wort
ì-' lfn Nanie (z. -a> das Hauptwort ist der Name eines Gegen-
standsbegriffcs), und Namenwörter wären demnach Namen von
Namen, was ohne allen Zweifel nicht zu billigen ist.

Änm. d. Red.



ist jeder Lime vorangestellt, z. B. a — Albernheit, Aergerniß;
b -Bitterkeit, Biegsamkeit',

Tab. 1st. werben die Borsalben in zlvei Reihen Eigenschaftswörter,
ei/ler Reihe stlalnenlvörter nnb einer Reihe Zeitwörter zur Anschauung

gebracht, z.B. ge-sund, erhöht, Belehrung, verbrennen;
Tab. l7. znsanunengesetzte Namcnwörter aus Nauien- und Vorivör-

tern'.c. Llndrallg, Aufsicht;
Ta-b. 18. zusammengesetzte Eigenschaftswörter, zwei Reihen auS

Namen- und Eigenschaftswörtern, „liebreich, blitzschnell" ; — zwei
Reihen aus doppelten Eigenschaftswörtern „ braunroth " ;

Tab. ill. znsanunengesetzte Namenwörter aus zwei Namcnwörtcrn,
„Sturmwind, Weinberg";

Tab. 2ti. zusammengesetzte Namenwörter, zweiReihen ausNamen-und
Eigenschaftswörtern, „Süßholz"; zwei Reihen aus Namen - und

Zeitwörtern, „ Schreibscder " ;

Tab. 21. Mit Zeitwörtern zusammengesetzte Eigenschaftswörter,

„ denkwürdig" ; mit Bor - und Nebenwörtern zusammengesetzte

beiwörtliche Mittelwörter thätiger Form, „nachdenkend, davonlaufend";

und
Tab. 22. leidender Form mit Andeutung der Betonung, „umringt,

davongeflogen " ;

Tab. 2ri. enthält die LeSart eingebürgerter fremder Wörter;
Tab. 2-t. geht tiefer in die Zusammensetzung der Namenwörter, indem

ili zwei nebeneinandcrlaufcnden Reihen die verschiedene Bedeutung
durch Versetzung anschaulich wird, „ Bannifrucht Fruchtbaum" ;

eine Zte Reihe überläßt den Kindern selbst die Freude der Bildung
neuer Wörter durch Umwandlung, „ Musterbrief" ;

Tab. 2,5 und 26. führen die Zusammensetzung eon vier bis zu neunshl-

bigen Wörtern fort;
Tab. 27 und 28. zeigen alle Vorwörter mit den erforderlichen Fallbic-

gungen, „an die Wand, an dem Himmel" ic. — Nachdem dergestalt

die Wörterkenntiiiß und ihre Bildung zur Anschauung gebracht
und FerRgkeit in, Lesen erzielt ist; beginnt

T a b. 29. der Satz, welcher sich nun auf den folgenden Tabellen in allen
seinen Theilen bis zum Periodenbau vor den Augen der Kinder
handgreiflich ausbildet. VonTab. st7 bis zur letzten Tabelle (Nr. ül)
werden die Schüler ill der französischen Druckschrift geübt.

Nebst dem Gange zeichnet sich dieses Heft dadurch aus, t) daß

besonders im Ansänge sede nachfolgende Tabelle neben ihrem »euenStoffe
das Vorausgegangene in sich aufnimmt und sortübt; 2) daß durch das

ganze Heft nicht nur ein verständig, sondern zugleich sittlichbildender
Geist weht; 3) daß für die nachfolgende wissenschaftliche Sprachlehre

Stoff genug zur Anschauung und Nachbildung auch für den

ungeschicktesten Lehrer und den schwächsten Schüler vorliegt, so zwar, daß

inan dieses Heft eine praktische Sprachlehre nennen kann-



88

Dat 2te Bändet, en des sprachlehrlichen Lesebuchs ist sl,r die

mittlere Schülerabtheilung bestimmt. Die erste Abtheilung enthält
Ltnschauungslehre und Bcgriffscntwicklung. Sie geht vom elterlichen

Hause aus mit den Kindern in die Schule, macht mit ihnen Spazir-
gänge in die freie Natur, lehrt sie die Pflaumen, Thiere,
Erdacten n. s >v. kennen, betrachtet vorzüglich den Menschen in seinen

körperlichen und geistigen Anlagen, zeigt die Nothwendigkeit seiner

Ausbildung und daher des fleißiges! Schulbesuches. Mir dem

Gedanken : „alle Menschen müssen arbeiten " —wird der llebergaug zur
Aufzählung der verschiedenen arbeitenden Menschenklasscn gemacht.

Durch untermischte Fragen wie hier z.B.: „welche und wie viele

Handwerker sind in unsern, Wohnorte, die t) für die Nahrung, 2) für
die Wohnung, 3) für die Kleidung und st) für unsere Geräthschaften
arbeiten? — ist dem Lehrer deutlicher Wink und Raum gegeben, diese

LeSübungcn geistbildend zu behandeln. An die sittlichreligiöse Anlage
des Menschen wird nun von Seite 18 der erste Unterricht von Gott
angeknüpft und bis Seite 33 durchgeführt. — Die 2te Abtheilung setzt sich

als Zweck: Anregung und Bildung der Gemüthsanlagen, und zwar
») Entwicklung sittlicher Begriffe, b) religiöser Gefühle und Begriffe
in Beispielen- Diese bestehen in einer Auswahl aus den Schriften
von I. Th. Schcrr. Darauf folgen Seite 5» vermischte Beispiele nach

Ehristoph Schmid und Andern und einige Gespräche. Von Seite 83

folgen allgemeine Regeln der Sittlichkeit und des AnstandeS, und

LcbenSregeln zur Bewahrung der Gesundheit. Am Schlüsse sind >2

Schullieder beigegeben. Am Ende seder Erzählung ist in Frage» die

Anleitung gegeben, wie das Gelesene zur Verständigung nochmals

müsse durchgegangen werden.

Start aller weiter,, Bemerkungen hierüber führe ich das Urtheil a»,
das die allgemeine Schulzeitung No. 169 Seite 1359 des v. I. gibt:
„Dieses Lesebuch berechtiget in der Hand eines gewandten Lehrers zu

trefflichen Leistungen, sowohl in Bezug auf Sprache überhaupt, als

besonders von S. 33 an auch in denklehriger und sittlicher Hinsicht.
Die Anmerkungen unter den einzelnen Abschnitten crlcichtân den

Gebrauch gar sehr, sind aber meistens nur für unfähigere Lehrer berechnet!

denn der sähigere wird und kann sich in diese einförmigen Formen nicht

einzwängen; einzelne wenige Beispiele der Fruchtbarmachung des

Gelesenen wären schon hinreichend gewesen."
Es sei mir erlaubt, hiezu zwei Bemerkungen zu machen: 1) daß

nach meiner Ansicht das Lesebuch nicht erst von S 33 an zu trefflichen
Leistungen in denklehriger und sittlicher Hinsicht berechtiget, so nämlich/
als stünde die erste Abtheilung den übrigen nach! sondern daß das

Ganze ein wo hl berechnete» Ganzes bildet, und der ersten

Abtheilung, wie aus obigem Auszüge schon erhellet, als Grundlegung
und Vorbesähiqung, theils durch ihren Zweck, theils durch die

Ausführung wo nicht Verzug, doch gleiche Anerkennung gehört; 2) daß
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die beigesetzt«, Anmerkungen (nämlich die obengenannten Fragen) nicht
so sait sûr den Lehrer, als vielmehr für die beim wechselseitigen Unterrichte

als Unterlehrer aufgestellten Schüler bestimmt sind. Es mag
aber jene Bemerkung auf eine andere führen — ob nämlich Schüler
überhaupt befähiget seien, auch mit solchen Anmerkungen dem
Leseunterricht vorzustehen, und ob nicht der wechselseitige Unterricht in den
meisten Schulen aus das bloß Mechanische uud ans Wiederholung des
vom Lehrer Ertheilten einzuschränken sei.

Kant. Bern. Da« Erziehungsdepartemcnt hat sich überzeugt,
daß die Besoldungsweise, wie sie das unglückliche Dekret vom lv, Febr.
)8Z6 (dem zufolge die Besoldung nach der Menge der Fächer bestimmt
werden sollte) nicht durchzuführen und verderblich sei, und hckt sich nun
vereinigt zu einem Vorschlage a» den großen Rath, der vom Negirnugs-
rathe genehmigt worden ist, und welcher dahin geht: es soll zu der

bisherigen, von den Gemeinden zu leistenden Besoldung, welche in
keinen, Falle vermindert werden darf, ein Beitrag von «60
Franken aus der Staatskasse an alle öffentlich
angestellte» Prim arl ehrer des Kantons (gegmwärtig 981) geleistet
werden. Diesem nach würde sich der Gehalt sämmtlicher Primarlehrer
folgendermaßen konstituire»':

die Hälfte ä78, bekämen einen Gehalt von 200—300 Fr.
ein Drittel 3.2, „e.n Sechstel 17 l, „ ..500 800

Diese Beitrage wurden dem Staate eine jährliche Auslage von .50000
Frk. verursachen, während die Gemeinden von sich aus jährlich
.6/539 Frk. entrichten, so daß sich der Aufwand für die Besoldung
der e5chullehrer zwischen Staat und Gemeinden ziemlich gleich
theilen würde. Es will zwar verlauten, daß die bekannten Volksfeinde

alles Mögliche thun, um diesen Gesctzesvorschlag zu hinter-
treiben. Es steht aber zu hoffen, der große Rath, der vor wenigen
Ha nn so bedeutende Summen zur Begründung einer Hochschule

^ Einflüsterungen kein Gehör geben, sondern
fl vie mehr bereitwillig zeigen, für einen noch viel wichtigern Zweck

>e ver angte Summe zu bewilligen, eingedenk, daß die vom Schul-
g ^Mlchriebenen Leistungen nur dann mit Fug und Recht von den
'U)rern gefordert werden könne, wenn sie eine diesen Forderungen

entsprechende Besoldung erhalten

Verordnung über Ordnung und Zucht in den Volksschulen
des Kantons Zurich

Erster Abschnitt,
x

er- und Bankordnung.
^^ulbänke sollen, wo es der Raum gestattet, in

e g ei > aufendcn Reihen so gestellt sein, daß in der Mitte und
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